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Schweizerische '

Landcs-Bibliothok
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Stimmrechtsfreundlich Glarner am Kantonaltag der EXPO
Als die Glarner an ihrem Kantonaltag den Festzug in Lausanne

präsentierten, wurde ein Bild von Frauen besonders beklatscht: Mädchen
und Knaben trugen Plakate mit der Aufschrift: „Frauenstimmrecht JA
OUI".

An der Landsgemeinde vor drei Jahren hatten die selben Glarner
die Vorlage auf Einführung des Frauenstimmrechts in Kirchen-, Schul-
und Armenfragen bachab geschickt. Welcher Gesinnungswandel musste
inzwischen stattgefunden haben?

Uns interessierte in erster Linie, wer der geistige Vater oder die
geistige Mutter dieser staatsbürgerlich aufgeschlossenen Idee gewesen
war. Zu unserer grossen Freude durften wir feststellen, dass es ei«
Mann, war, der das noch zu lösende Problem der Schweiz richtig gesehen
hatte: /Atm CopeWz, Pe?\ro««/cAe/ z/e?' iW«.vcßz«e;z/tz/'rzib Gze.r.rerez
Aeij-LzZ AG, in Netstal, Mitglied des Organisationskomitees; Sekundär-
lehrer Sieber aus Netstal hatte dann die Ausführung besorgt.

CHRONIK Schweiz
BAz/Aera, FnzezzwwKgezz, Serw/mzgezz:

(BSF) Die Vizepräsidentin des Genfer Grossen Rates, iGtra;«-
acÄer, hat als erste Schweizerin den Vorsitz in einem kantonalen Paria-
ment während einer kurzen Abwesenheit des Präsidenten übernommen.

(BSF) Die neueste, 15. Grossrätin des Kantons Waadt ist Frau
/zAz'eWe f/ez/zgzzer, Avenches, Mutter von 5 Kindern und langjährige Wai-
senmutter.

(BSF) Dr. A/zce Ke//er ist als 14. Frau in den vierzigköpfigen Wei-
teren Bürgerrat der Stadt Basel nachgerückt.
Fr«MewîzefrZLim/e

(BSF) Die Schweiz. Arbeitsgemeinschaft „Frau und Demokratie"
wählte die bisherige Vizepräsidentin, Dr. med. ALzrz« Fe/c/z&z, Ölten,
zur neuen Präsidentin.

(BSF) Die im Jahre 1936 gewählte erste Richterin im Kanton Genf,
ß/mzöÄe Rzcßans?, feierte kürzlich ihren 80. Geburtstag.

(BSF) Der Bundesrat hat Frau Zz/«Ä PezNoto das Exequatur
als Berufsgeneralkonsulin von Brasilien in Zürich erteilt. Die Amtsbe-
fugnis erstreckt sich über die ganze Schweiz mit Ausnahme der Kantone
Bern, Freiburg, Waadt, Wallis, Neuenburg und Genf.
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